
Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 11. Januar 2006, Nr. 1

Seite 1

  

Jahrgang 25     8. April 2015  Nummer 9

Amtsblatt
für den Landkreis Stendal

Inhaltsverzeichnis
   

1.  Landkreis Stendal
 Nutzungsentgelte im Rettungsdienst des Landkreises Stendal für das Jahr 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
 Aufhebung  der Allgemeinverfügung vom 26.11.2014, geändert am 02.03.2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.  Hansestadt Havelberg
 Bekanntmachung über die zugelassenen Bewerberinnen/Bewerber für die Wahl zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister am 26.04.2015 (Nachwahl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 
3.  Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
 Aufhebung der Bekanntmachung der Stadt Tangerhütte im Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 01.04.2015, Ausgabe Nr. 8   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
 Bekanntmachung der Stadt Tangerhütte zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur Aufstellung eines vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes – Gebiet für erneuerbare 
 Energien Photovoltaik – nördlich der Ortschaft Uchtdorf samt Umweltbericht gemäß §3 Abs.1 BauGB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61     

Seite 60

 Seite

Landkreis Stendal

Nutzungsentgelte im Rettungsdienst 
des Landkreises Stendal für das Jahr 2015

Auf der Grundlage der Kostenermittlung gemäß §§ 36 ff Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (RettDG LSA) vom 18.12.2012, (GVBl. LSA 2012 S. 624), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014 S. 288, 341), vereinbarten 
die Leistungserbringer mit der Gesamtheit der Kostenträger Nutzungsentgelte für das Jahr 2015. Die 
Nutzungsentgelte sind so zu bemessen, dass sie auf der Grundlage der bedarfsgerechten Strukturen, 
einer leistungsfähigen Organisation sowie einer wirtschaftlichen Betriebsführung die voraussichtli-
chen Kosten des Rettungsdienstes decken. 

Die Grundlage hierfür ist der Rettungsdienstbereichsplan (§ 7 RettDG LSA) des Landkreises Stendal 
gemäß Beschluss des Kreistages vom 20.02.2014 (Amtsblatt Nr. 7 vom 19.03.2014). 

Die Höhe dieser Nutzungsentgelte ist gemäß § 39 Abs. 3 durch den Träger des Rettungsdienstes auf 
ortsübliche Weise im Rettungsdienstbereich bekannt zu machen.

Diese betragen im Jahr 2015 je Einsatz für den Leistungserbringer:

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Altmark
Rettungstransportwagen (RTW) 463,00 EUR
Krankentransportwagen (KTW) 129,00 EUR
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 210,00 EUR

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KV SA)
Behandlung durch den Notarzt 251,32 EUR

Träger des Rettungsdienstes
Leitstellenentgelt   30,77 EUR
Verwaltungsentgelt   45,23 EUR
 
Stendal, den 27.03.2015

    

Carsten Wulfänger  
Landrat
 

Landkreis Stendal

Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 26.11.2014, 
geändert am 02.03.2015

Der Landkreis Stendal erlässt folgende

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung

über die Aufhebung der Aufstallungspflicht von Geflügel zum Schutz gegen die aviäre Influenza.

Im Landkreis Stendal ist bei allem gehaltenen Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ab dem 31.03.2015 die Freilandhaltung mög-
lich.

Begründung:
Nach den im Landkreis Stendal am 31.12.2014 erlegten Wildenten sind im Rahmen des Monitorings 
und bei Umgebungsuntersuchungen keine weiteren positiven Fälle aufgetreten. Somit kann die Stall-
pflicht für sämtliches  Geflügel im Landkreis Stendal aufgehoben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Landkreis Stendal, Hospital-
straße 1-2, 39576 Stendal einzulegen.

Rechtsgrundlagen:
1. Tiergesundheitsgesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324)  

2. Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1212), die durch Artikel 29 der Verordnung vom 17. April 2014 (BGBl. I S. 388) geändert worden ist

3. Verwaltungsverfahrensgesetz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. 
I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I     S. 2749) geändert 
worden ist 

Stendal, den 1. April 2015

     

Carsten Wulfänger
Landrat

Hansestadt Havelberg 

Bekanntmachung 
über die zugelassenen Bewerberinnen/Bewerber für die Wahl zur Bürgermeisterin/

zum Bürgermeister am 26.04.2015 (Nachwahl) in der Hansestadt Havelberg

Gemäß § 30 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und § 39 Abs. 2 
der Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt mache ich für die am Sonntag, dem 26. 
April 2015 stattfindende Bürgermeisterwahl (Nachwahl) nach Beschluss des Wahlausschusses am 
31.03.2015 folgende zugelassene Bewerberinnen/Bewerber bekannt:

Name, Vorname Beruf Geburtsjahr Anschrift Hauptwohnung

Dierkes, Herbert Diplom-Pädagoge 1958 Havelberger Str. 15,
    39539 Hansestadt Havelberg

Kirchhoff, Jenny Eveline Rechtsökonomin (VWA) 1973 Friedensstr. 60,
    12623 Berlin

Poloski, Bernd Diplom-Staatswissenschaftler 1957 Havelstr. 33,
    39539 Hansestadt Havelberg

Hansestadt Havelberg, 08.04.2015

Bullwan
Wahlleiterin     

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Aufhebung 
der Bekanntmachung der Stadt Tangerhütte im Amtsblatt 

für den Landkreis Stendal vom 01.04.2015, Ausgabe Nr. 8

Die folgende öffentliche Bekanntmachung ersetzt die im Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 
01.04.2015, Ausgabe Nr.8, veröffentlichte öffentliche Bekanntmachung

- Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur Aufstellung eines vorzeitigen vorhabenbe-

    

Carsten Wulfänger  
Landrat

     

Carsten Wulfänger
Landrat
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zogenen Bebauungsplanes – Gebiet für erneuerbare Energien Photovoltaik – nördlich der Ortschaft 
Uchtdorf samt Umweltbericht gemäß §3 Abs.1 BauGB

Tangerhütte, 08.04.2015

A.Brohm 
Bürgermeister

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Bekanntmachung 

der Stadt Tangerhütte zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur Aufstellung eines 
vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes – Gebiet für erneuerbare Energien Photo-
voltaik – nördlich der Ortschaft Uchtdorf samt Umweltbericht gemäß §3 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Tangerhütte hat in seiner Sitzung am 25.09.2013 die Aufstellung des vorzei-
tigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes – Gebiet für erneuerbare Energien Photovoltaik – nörd-
lich der Ortschaft Uchtdorf gemäß §1 Abs. 3 BauGB, §2 Abs. 1 BauGB und § 8 Abs. 4 BauGB 
beschlossen.

Der Geltungsbereich des vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes – Gebiet für erneuerbare 
Energien Photovoltaik – nördlich der Ortschaft Uchtdorf umfasst  in Flur 1 Flurstücke: 78/1, 76/1, 
76/2, 126/76, 130/76, 136, 425/80, 438/80, 439/80, 384/80, 427/80, 423/80, 493/80, 138, 81/6, 140, 
81/1, 420/81, 451/81, 452/81, 81/4 sowie 462/81 der Gemarkung Uchtdorf. 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 10,3 ha. 

Um die allgemeinen Ziele und Zwecke der Aufstellung des vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes – Gebiet für erneuerbare Energien Photovoltaik – nördlich der Ortschaft Uchtdorf samt 
Umweltbericht darzulegen, erfolgt gemäß §3 Abs.1 BauGB eine öffentliche Auslegung zur frühzei-
tigen Beteiligung der Öffentlichkeit in der Zeit vom 

09.04.2015  bis 24.04.2015 

im Rathaus der Stadt Tangerhütte, Bismarckstraße 5, Zimmer 20 während folgender Dienstzeiten zu 
jedermanns Einsicht:

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Den Bürgern wird damit gemäß §3 Abs. 1 BauGB die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben.

Tangerhütte, 08.04.2015

A.Brohm 
Bürgermeister
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